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1. Grundlagen 

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Das Plangebiet ist etwa 1 km östlich des Uetersener Stadtzentrums gelegen. Der Geltungs-
bereich liegt südlich der Heinrich-Schröder-Straße, östlich des Sandwegs sowie nördlich des 
Betriebshofes der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP) und nordwestlich der 
Bahnstraße und umfasst die Flurstücke 31/40, 34/3 und 720/31 der Flur 9 Gemarkung Ue-
tersen mit einer Fläche von zusammen ca. 2,6 ha. 

1.2 Anlass und Ziele der Planaufstellung 

Aufgabe der Stadt Uetersen in ihrer Funktion als Unterzentrum ist es, in bedarfsgerechtem 
Umfang Flächen für Wohnen auszuweisen und damit die Versorgung der Bevölkerung mit 
Wohnraum zu sichern. Die Bevölkerungszahlen von Uetersen sind seit 2011 stetig gestie-
gen. Waren es 2011 noch 17.571 Personen waren es 2020 bereits 18.595. Der Wande-
rungssaldo ist seit 2010 ebenfalls durchweg positiv und liegt in dem Zeitraum im Mittel bei 
8,6 je 1.000 Einwohner oder 167,8 Personen pro Jahr, die nach Uetersen zuziehen. Basie-
rend auf der Erhebung zur demographischen Entwicklung im Kreis Pinneberg wird mit einer 
Bevölkerungszunahme bis 2030 von 600 Personen (+ ca. 3,5 %) gerechnet. Dies entspricht 
entsprechend einem zusätzlichen Wohnraumbedarf von 600 Wohnungen bis 2030 („1. Fort-
schreibung der kleinräumigen Bevölkerungs- und Haushaltsprognose für den Kreis Pinne-
berg“, Hamburg/Berlin, Dezember 2017). 

Da der Siedlungskörper der Stadt Uetersen durch umliegende Landschaftsschutzgebiete 
begrenzt ist, sind die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten der Stadt beschränkt und weit-
gehend ausgeschöpft. Vor diesem Hintergrund kommt den verbleibenden Innenentwick-
lungspotentialen eine besondere Bedeutung insbesondere zur Deckung des Bedarfs an 
Wohnbauflächen zu. Des Weiteren besteht zur Stärkung des Zentrums und Reduzierung der 
Einkaufsverkehre das allgemeine Bestreben neuen Wohnraum möglichst zentrumsnah zu 
realisieren.  

Die derzeitige gewerbliche Nutzung der Flächen des Plangebiets wird in absehbarer Zeit 
aufgegeben. Die gewerblichen Nachnutzungsmöglichkeiten, zumindest was produzierendes 
oder verarbeitendes Gewerbe betrifft, sind aufgrund der Erschließungssituation sowie der in 
unmittelbarer Nachbarschaft bestehenden Wohnnutzungen eingeschränkt. 

Das Plangebiet bietet sich aufgrund der zentrumsnahen Lage und der heterogenen Nut-
zungsstrukturen im unmittelbaren Umfeld für eine verträgliche Mischung zwischen Wohn-, 
Gewerbe- und ergänzenden Nutzungen in besonderem Maße an.  

Städtebauliches Ziel der Stadt Uetersen ist es, ein durchmischtes Quartier zu ermöglichen, 
welches sich in Art und Maß der baulichen Nutzung in die vorhandene Siedlungsstruktur 
eingliedert und diese sinnvoll ergänzt.  

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB hat die Gemeinde bei der Aufstellung von Bauleitplänen die 
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere von Familien mit mehreren Kindern, die 
Eigentumsbildung sowie die Entwicklung sozial stabiler Bewohnerstrukturen zu berücksichti-
gen. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für die Herstellung 
von insgesamt etwa 192 Wohneinheiten geschaffen werden. Ein Anteil an öffentlich geför-
dertem Wohnraum wird über den städtebaulichen Vertrag entsprechend gesichert. Mit der 
Planung wird somit ein breites Wohnraumangebot für unterschiedliche Zielgruppen geschaf-
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fen und ein Beitrag insb. zur Deckung des Bedarfs an öffentlich gefördertem Wohnraum ge-
leistet.  

Für das Plangebiet liegt ein städtebauliches Konzept der NORD PROJECT Baukonzept 
GmbH im Auftrag des Eigentümers und Projektentwicklers PU Sandweg GmbH/Lorenz 
Gruppe GmbH vor. Im nördlichen Teilbereich des Plangebiets an der Heinrich-Schröder-
Straße sollen demnach Wohnbauten entstehen, die direkt über die Heinrich-Schröder-Straße 
erschlossen werden. Im südlichen Bereich des Planungsgebiets soll zwischen dem Sandweg 
und der Bahnstraße ein nutzungsdurchmischtes, urbanes Wohnquartier mit Geschosswoh-
nungsbauten, Reihenhäusern, einem Pflegeheim, einer Kindertagesstätte sowie weiteren 
gewerblichen Nutzungen entstehen. Die Erschließung soll über Grundstückszufahrten von 
der Heinrich-Schröder-Straße und des Sandwegs als private Wegeflächen erfolgen. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Grundlagen für das 
Bauvorhaben als Maßnahme der Innenentwicklung geschaffen werden. Entsprechend der 
städtebaulichen Zielsetzung wird die Umwandlung von bisher gewerblich genutzten Flächen 
zu einem allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO sowie einem urbanen Gebiet gemäß 
§ 6a BauNVO angestrebt.  

1.3 Bisheriges Verfahren und Verfahrensart  

Auf Grund des § 1 Abs. 3 BauGB hat der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Uetersen in 
seiner Sitzung am 02.12.2021 den Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 118 
gefasst. Der Bebauungsplan Nr. 118 wird gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fas-
sung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635), zuletzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I 
Nr. 6 S. 1, 3) im vereinfachten Verfahren gem. § 13a BauGB ohne Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB und Umweltbericht nach § 2a BauGB aufgestellt. Der Aufstellungsbeschluss 
wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 15.12.2021 ortsüblich bekannt gemacht. 

In seiner Sitzung ................. hat der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Uetersen den 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan 118 gefasst. Dieser wurde gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB am .................. ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan-Entwurf 
hat im Zeitraum ............... bis .............. öffentlich ausgelegen.  

Aufstellung im vereinfachten Verfahren gem. § 13a BauGB  

Gemäß § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, 
die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Ver-
fahren als sog. Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt werden. 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen bisher gewerblich genutzte Flächen in zent-
rumsnaher Lage einer neuen Wohn- und Mischnutzung zugeführt werden. Bei der Planung 
handelt es sich folglich um eine Maßnahme der Innenentwicklung, womit das qualitative Tat-
bestandsmerkmal für die Aufstellung als Bebauungsplan der Innenentwicklung erfüllt ist.  

Der Schwellenwert gem. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB, der als quantitatives Tatbe-
standsmerkmal heranzuziehen ist, wird eingehalten. Zur Realisierung des städtebaulichen 
Konzepts wird für das geplante allgemeine Wohngebiet eine GRZ von 0,4 und für das urba-
ne Gebiet eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Die festzusetzende Grundfläche i.S.d. § 19 Abs. 2 
BauNVO liegt damit unterhalb des Schwellenwertes von insgesamt 20.000 m2. Die Vorprü-
fung des Einzelfalles ist daher nicht erforderlich. 

Andere Bebauungsplanverfahren, die in einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhang zu dem vorliegenden Bebauungsplanverfahren stehen könnten, liegen zu-
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dem nicht vor. Die in § 13a Abs. 1 S. 4 -5 BauGB genannten Ausschlusskriterien für die An-
wendung des beschleunigten Verfahrens liegen ebenso nicht vor. 

Gemäß § 13 Abs. 3 wird im beschleunigten Verfahren zudem von der Umweltprüfung nach  
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 
2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Abs. 1 und § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
Auch wenn damit formal die Eingriffsregelung ausgesetzt ist, sind gemäß § 1a BauGB die 
grundlegenden Ziele des Umwelt- und Naturschutzes in die Abwägung einzustellen. Zu be-
rücksichtigen sind die Belange des Artenschutzes, um auszuschließen, dass bei der Reali-
sierung der Planung gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 des Bundes-Naturschutzgesetzes 
(BNatSchG) verstoßen wird. Im Verfahren wurden daher eine Artenschutzprüfung durchge-
führt sowie ein grünordnerischer Fachbeitrag erstellt. 

1.4 Rechtsgrundlagen 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zu-
letzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6 S. 1, 3) 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO 2017) in der Fassung 
vom 21. November 2017 (BGBI I S. 3786), zuletzt geändert am 4. Januar 2023 (BGBl. I 
Nr. 6 S. 1, 3) 

• Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 6. Dezember 2021 
• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 

2542), zuletzt geändert am 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) 
• Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 

2010 (GVOBl. S. 301), zuletzt geändert durch Artikel 3 Nr. 4 des Gesetzes vom 6. De-
zember 2022 (GVOBl. S. 1002) 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - 
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1275, 
2021 I S. 123), zuletzt geändert am 19. Oktober 2022 (BGBl. I. S. 1792) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 
58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

1.5 Fachgutachten 

Zu dem Bebauungsplan Nr. 118 liegen folgende Gutachten vor: 

• Verkehrsgutachten zum Bebauungsplan Nr. 118 der Stadt Uetersen, Wasser- und Ver-
kehrs-Kontor, Neumünster 18.11.2022, 

• Mobilitätskonzept B-Plan Nr. 118 der Stadt Uetersen, Wasser- und Verkehrs-Kontor, 
Neumünster 23.01.2023, 

• Bodenschadstoffe: Ergebnisbericht Orientierende Untersuchung Uetersener Eisenwerk 
Heinrich-Schröder-Straße 6, Büro für Rohstoff- und Umweltgeologie GmbH, Kiel 
28.02.2019, 

• Bodenschutzrechtliche Bewertung zum Ergebnis der orientierenden Untersuchung für 
das Grundstück Heinrich-Schröder-Straße 6, 25436 Uetersen (Gemarkung, Uetersen, 
Flur 9, Flurstück/e 34/3 und 31/40) der Unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Pinne-
berg, Elmshorn 01.04.2019,  
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• Überprüfung einer Fläche auf Kampfmittel: Heinrich-Schröder-Straße 6 in 25436 Ueter-
sen, (Flur 9, Flurstück 722/31, 34/3, 720/31), Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport, LKA, Abt. 3, Dez. 33 (Kampfmittelräumdienst), SG 331, Kiel 
11.11.2022 

• Stellungnahme zu den Gewerbeimmissionen Bebauungsplan Sandweg in Uetersen, In-
genieurbüro für Lärm, Erschütterung und Bauphysik ILEB, Hamburg 16.07.2021,  

• Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 118, Sandweg / Heinrich-
Schröder-Straße Uetersen, Ingenieurbüro für Lärm, Erschütterung und Bauphysik ILEB, 
Hamburg 13.01.2023  

• Entwässerungskonzept, Dänekamp und Partner, 27.01.2022 
• Grünordnungsplanerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Uetersen Nr. 118, Dipl. Ing. 

Dirk Matzen Landschaftsarchitekt BDLA, Schenefeld 12.07.2022 
• Faunistische Potenzialeinschätzung und Artenschutzuntersuchung in Uetersen, Sand-

weg (B-Plan Nr. 118), Dipl.-Biologe Karsten Lutz, Hamburg 12.07.2022  

2. Ausgangssituation 

2.1 Angaben zum Bestand 

Das Plangebiet wird im westlichen Bereich (Flurstück 31/40) durch ein Maschinenbauunter-
nehmen mit eigener Lackiererei genutzt. Dieser Grundstücksteil ist weitgehend mit hohen 
Industriehallen überbaut und großflächig versiegelt. Der östliche Teil des Plangebiets (Flur-
stück 34/3) stellt sich überwiegend als unbefestigtes Betriebsgelände mit offenen Lager- und 
Rangierflächen und einem Bewuchs aus flächendeckenden Brombeeren und Gehölzen in 
den Randlagen dar. 

In der Umgebung des Plangebiets befindet sich eher eine heterogene Bebauungs- und Nut-
zungsstruktur. Die Flächen nördlich der Heinrich-Schröder-Straße sind geprägt von einer 
Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern, die sowohl eingeschossig mit Satteldächern 
als auch zweigeschossig mit ausgebauten Dachgeschossen vorhanden sind. Westlich des 
Sandwegs schließt sich ebenso eine heterogene, straßenbegleitende Bebauung aus über-
wiegend Mehrfamilienhäusern mit bis zu zwei Vollgeschossen mit ausgebauten Dachge-
schossen an. Teilweise sind diese auch als Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Ne-
ben der Wohnnutzung finden sich hier auch kleinere Dienstleistungs- und Handwerksbetrie-
be. Südlich und östlich schließen sich gewerblich genutzte Flächen sowie die nur unregel-
mäßig für den Güterverkehrs genutzten Gleisanlagen der Norddeutschen Eisenbahngesell-
schaft Niebüll (neg) an das Plangebiet an. Auf den südlich angrenzenden Flächen befindet 
sich der Busbetriebshof der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP) mit Rangier- 
und Abstellflächen sowie einer Werkstatt.  
 
Die städtebaulich integrierte Lage des Plangebiets mit fußläufiger Erreichbarkeit der wesent-
lichen Infrastruktureinrichtungen wie Geschäfte des täglichen Bedarfs, Sport- und Spielplät-
zen sowie einer guten Anbindung an den örtlichen und überörtlichen Busverkehr eignet sich 
für die Entwicklung eines maßvoll verdichteten urbanen Wohnquartiers ergänzt um weitere 
Nutzungen. 

2.2 Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen des Plangebiets befinden sich vollständig in privatem Eigentum.  
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2.3 Bisheriges Planungsrecht  

Die Flächen des Plangebiets liegen außerhalb von bestehenden Bebauungsplänen und sind 
als unbeplanter Innenbereich im Sinne des § 34 BauGB zu beurteilen.   

Unmittelbar nördlich liegt der Plangeltungsbereich des 2015 in Kraft getretenen Bebauungs-
plans Nr. 105 für das Gebiet „Östlich Alsenstraße, südlich Ernst-Behrens-Allee, westlich 
Behrs Tannen und nördlich Heinrich-Schröder-Straße“. Der Bebauungsplan setzt gegenüber 
des Plangebiets des aufzustellenden Bebauungsplans Nr. 118 ein allgemeines Wohngebiet 
mit zwei Vollgeschossen und einer maximalen Gebäudehöhe von 12 Meter sowie eine 
Grundflächenzahl (GRZ) von 0,35 fest.  

Nordwestlich des Plangebiets liegt in der näheren Umgebung der Geltungsbereich des Be-
bauungsplan Nr. 016 von 1967 für das Gebiet „östlich der Katharinenstraße, süd-westlich der 
Jahnstraße und nördlich des Grundstücks der neuen Heimat“, der ein reines Wohngebiet 
sowie einen Spielplatz ausweist.  

Westlich des Plangebiets liegt nicht angrenzend der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
Nr. 103 von 2014 für das Gebiet „Nördlich Großer Sand, westlich Wilhelminenstraße, südlich 
Stavenowstraße und östlich der Katharinenstraße“ von 2014. Der Bebauungsplan setzt ein 
allgemeines Wohngebiet sowie im südlichen Bereich ein Mischgebiet mit jeweils bis zu drei 
Vollgeschossen und einer GRZ von 0,3 fest. Rückwärtige Grundstücksbereiche sind als pri-
vate Grünfläche ausgewiesen. 

Südwestlich des Plangebiets liegt nicht angrenzend der Geltungsbereich der 1. Änderung 
des Bebauungsplan Nr. 053 von 2015 für das Gebiet „östlich der Gerberstraße, südlich Gro-
ßer Sand und nördlich An der Klosterkoppel“. Der Bebauungsplan setzt ein Kerngebiet mit 
teilweise bis zu vier Vollgeschossen und einer GRZ zwischen 0,5 und 1,0 sowie im östlichen 
Bereich ein Mischgebiet mit zwei Vollgeschossen und einer GRZ von 0,8 fest. 

Östlich des Plangeltungsbereichs (nicht angrenzend) setzt der Bebauungsplan Nr. 71 von 
2010 für das Gebiet „Heinrich-Wilckens-Siedlung zwischen Großer und Kleiner Twiete und 
westlich der Friedrich-Neelsen-Straße“ allgemeines Wohngebiet mit überwiegend zwei Voll-
geschossen und einer GRZ von 0,3 fest. 

3. Übergeordnete Planungen und Rahmenbedingungen 

3.1 Ziele und Grundsätze der Landesplanung 

Das Plangebiet liegt mit seinem Standort in der Stadt Uetersen, Kreis Pinneberg, innerhalb 
des Regionalplans für den Planungsraum I – Schleswig-Holstein Süd (Stand 1998). Zusam-
men mit dem Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein Fortschreibung 2021 (LEP 2021) 
bildet dieser den übergeordneten Planungsrahmen.  

Landesentwicklungsplan 2021 

Der LEP 2021 schafft auf Landesebene die Grundlage für eine landesweite nachhaltige 
Raumentwicklung. Die Raumordnung hat hierbei die Aufgabe, wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Aspekte sowie teilweise konkurrierende Nutzungsansprüche im Sinne einer 
nachhaltigen und ausgewogenen Entwicklung in Einklang zu bringen.  

Im LEP 2021 ist Uetersen als Unterzentrum im Ordnungsraum Hamburg eingeordnet. Die 
zentralen Orte sind Schwerpunkte für überörtliche Infrastruktur- und Versorgungseinrichtun-
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gen sowie für die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung und sind als solche zu sichern 
und zu stärken. Sie sind gemäß des LEP entsprechend ihrer Funktion in bedarfsgerechtem 
Umfang Flächen für Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur auszuweisen. Unterzentren stellen 
die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfs für die Be-
völkerung ihrer Verflechtungsbereiche sicher. Hierbei ist ihre Ausstattung von den ländlichen 
zentralen Orten abzuheben. Die Stadt Uetersen liegt innerhalb der 10 km–Umkreise der be-
nachbarten Mittelzentren, ungefähr mittig zwischen dem nördlich gelegenen Mittelzentrum 
mit Siedlungsachsenschwerpunkt Elmshorn und dem südlich gelegenen Mittelzentrum im 
Verdichtungsraum Pinneberg. 

Rund 600 m südlich des Planungsgebiets verläuft eine Biotopverbundachse in Ost-West-
Richtung auf Höhe der Pinnau. Diese dient als Planungsgrundlage für ganzheitliche Schutz-
ansätze sowie zur Entwicklung großflächiger naturbetonter Landschaftsbestandteile und 
Kulturlandschaften mit ihren charakteristischen Lebensräumen und Lebensgemeinschaften 
(LEP 2021 6.2.2 1G) 

 
Abb.1: Ausschnitt aus der Hauptkarte zum Landesentwicklungsplan des Landes Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021  

Östlich des Planungsgebiets liegt die als sonstige Bahnstrecke für den Güterverkehr darge-
stellte und aktuell nur durch den Güterverkehr genutzte Bahntrasse Tornesch-Uetersen. Die-
se wurde für einen Testbetrieb im Jahr 2020 reaktiviert. Aktuell ist diese Strecke Bestandteil 
einer Machbarkeitsstudie für einen Trassenverlauf von Uetersen bis in die Hamburger City 
Nord oder Geestacht.  

Vereinbarkeit mit der Planung mit der Landesplanung 

Die vorliegende Bebauungsplanung entspricht mit der Ausweisung von Siedlungsflächen 
innerhalb der Siedlungsachse sowie in unmittelbarer Nähe des als Unterzentrum kategori-
sierten Uetersener Stadtzentrums den Zielen und Grundsätzen des LEP zur Siedlungsent-
wicklung. Folglich kann die Planung als angepasst an die Ziele der Landesplanung im Sinne 
des § 1 Abs. 4 BauGB bewertet werden. 
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Regionalplan 

Im Regionalplan (RP) für den Planungsraum I in der Fortschreibung von 1998 wird die Stadt 
Uetersen als Unterzentrum auf der Siedlungsachse Hamburg - Elmshorn eingeordnet. Das 
Plangebiet liegt innerhalb des dargestellten, baulich zusammenhängenden Siedlungsgebie-
tes des zentralen Ortes. Aufgrund der beschränkten Flächenverfügbarkeit in Uetersen sind 
strukturverbessernde und bestandsergänzende Maßnahmen in den Vordergrund zu stellen 
(Ziel 5.6 - als Ziel und Orientierungsrahmen für Städte und Gemeinden).  
 

 
Abb.2: Ausschnitt aus dem Regionalplan für den Planungsraum I in der Fortschreibung von 1998 

Vereinbarkeit der Planung mit der Regionalplanung 

Die vorliegende Bebauungsplanung stützt als Maßnahme der Innenentwicklung die Ziele der 
Regionalplanung und ist daher als mit dieser vereinbar im Sinne des § 1 Abs. 4 BauGB zu 
bewerten. Der Planung stehen folglich keine Ziele der Raumordnung entgegen.  

3.2 Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

Für das Plangebiet gilt der gemeinsame Flächennutzungsplan Uetersen, Tornesch, Moorre-
ge, Heidgraben von 1972. Der Flächennutzungsplan stellt für das Plangebiet gewerbliche 
und industrielle Bauflächen dar.  
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Abb.3: Ausschnitt aus dem gemeinsamen Flächennutzungsplan Uetersen, Tornesch, Moorrege, Heidgraben von 1972 

Der vorliegende Bebauungsplan lässt sich nicht aus den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes von 1972 entwickeln. Für das Gebiet „Nordwestlich der Bahnstraße, östlich des 
Sandwegs und südlich der Heinrich-Schröder-Straße“ wird daher die 57. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Stadt Uetersen als 57. Berichtigung des Flächennutzungsplans 
durchgeführt. Ziel ist die Änderung der gewerblichen und industriellen Bauflächendarstellung 
zu Wohnbauflächen als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO sowie gemischten 
Bauflächen als urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO. 

3.3 Landschaftsplan der Stadt Uetersen 

Der gültige Landschaftsplan der Stadt Uetersen von 1999 stellt für das Plangebiet „Gewerbe 
/ gemischte Bauflächen“ mit 20 % Grünanteil sowie eine Gehölzgruppe im östlichen Bereich 
an der Ecke Bahnstraße / Heinrich-Schröder-Straße dar.  

3.4 Nach Naturschutzrecht geschützte Flächen und Biotope, FFH-Gebiete, Natura 
2000 

Im Plangebiet sowie angrenzend befinden sich keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete, 
sonstige nach Satzung oder Verordnung geschützten Teile von Natur und Landschaft, Ge-
biete gemeinschaftlicher Bedeutung oder EU-Vogelschutzgebiete. Im Rahmen der durchge-
führten Biotopkartierung waren innerhalb des Plangebiets bzw. im Wirkraum unmittelbar 
angrenzend nur siedlungsnahe, rechtlich nicht besonders geschützte Biotope festzustellen.  

3.5 Sonstige rechtlich beachtliche Rahmenbedingungen 

Arten- und Baumschutz 

Für den Bebauungsplan sind bei der Umsetzung von Vorhaben die Vorschriften für beson-
ders und streng geschützte Tier- und Pflanzenarten entsprechend § 44 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 8. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) zu beachten.  
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Im Zuge einer Faunistischen Potenzialeinschätzung und Artenschutzuntersuchung wurde der 
Lebensraum auf das mögliche Vorkommen geschützter Tierarten und seiner Bedeutung in 
einem gesonderten Fachbeitrag ermittelt und bewertet (vgl. Kap. 4.6.3).  

Für das Uetersener Stadtgebiet liegt keine Baumschutzsatzung vor. Eine Erfassung und 
Bewertung des Baumbestands innerhalb sowie in den Randbereichen des Plangebiets wur-
de mittels Sichtkontrolle im Rahmen des grünordnerischen Fachbeitrags vorgenommen (vgl. 
Kap. 4.6.1.).  

Denkmalschutz und Archäologie 

Denkmale oder sonstige geschützte Kulturgüter sind innerhalb sowie in der näheren Umge-
bung des Plangebiets nicht bekannt. Die Flächen des Plangebiets liegen weiterhin nicht in-
nerhalb eines Archäologischen Interessengebiets.  

Altlasten  

Bei dem Plangebiet handelt es sich um den Betriebsstandort des ehemaligen Uetersener 
Eisenwerks. Die derzeitig ansässige Maschinenbauunternehmen verfügt zudem über eine 
eigene Lackiererei. Aufgrund nicht auszuschließender Bodenverunreinigungen wurde das 
Plangebiet bereits frühzeitig orientierend untersucht. Ein Ergebnisbericht zur orientierenden 
Untersuchung für die Flächen des Plangebiets liegt mit Stand vom 28.02.2019 vor. Zusätz-
lich liegt vom 01.04.2019 eine Stellungnahme von der Unteren Bodenschutzbehörde des 
Kreises Pinneberg als Bodenschutzrechtliche Bewertung zum Ergebnis dieser Untersuchung 
vor. Die Ergebnisse sind in Kap. 4.6 zusammenfassend dargelegt.  

4. Inhalt der Planung 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Allgemeines Wohngebiet  

Im nördlichen Teilbereich des Plangebiets soll dem Ziel entsprochen werden, zentrumsna-
hen Wohnraum zu schaffen. Die planerischen Ausweisungen ermöglichen eine Wohnbebau-
ung mit bis zu drei Vollgeschossen zzgl. eines Staffelgeschosses; insgesamt könnten bis zu 
etwa 56 Wohneinheiten entstehen. Die Stellplätze werden über eine Zufahrt direkt von der 
Heinrich-Schröder-Straße erschlossen. 

Zur Bestimmung der zulässigen Art der baulichen Nutzung wird für den nördlichen Teilbe-
reich an der Heinrich-Schröder-Straße ein allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO 
festgesetzt.  

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Neben Wohngebäude sind auch 
die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
nicht störende Handwerksbetriebe zulässig. Ebenso allgemein zulässig sind Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.  

Die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets eröffnet gemäß § 4 Abs. 3 der BauNVO 
darüber hinaus die Möglichkeit, ausnahmsweise auch Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetrie-
be und Tankstellen zuzulassen. 

Zur Vermeidung von Konflikten mit der geplanten und unmittelbarer gegenüber der Heinrich-
Schröder-Straße bestehenden Wohnnutzung sollen die in einem allgemeinen Wohngebiet 



Bebauungsplan Nr. 118 – Nordwestlich Bahnstraße, östlich Sandwegs und südlich Heinrich-Schröder-Straße - Begründung 

Fassung zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss / Stand: 17.02.2023 13 

ausnahmsweise zulässigen Nutzungen vorliegend nicht Bestandteil des Bebauungsplans 
und werden ausgeschlossen. Konflikte könnten insbesondere durch die Verkehrs- und Im-
missionserzeugung der ausgeschlossenen Nutzungen entstehen. Insbesondere Gartenbau-
betriebe und Tankstellen wären ebenso mit der verfolgten städtebaulichen Konzeption, der 
Erschließungssituation und dem Ortsbild nicht vereinbar.  

Auf Grundlage des § 1 Abs. 5 sowie Abs. 6 Nr. 1 BauNVO wird daher folgende Modifizie-
rungsfestsetzung getroffen (vgl. textliche Festsetzung Nummer 1.1): 

„Im allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen unzulässig.“ 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 

Urbanes Gebiet 

Im südlichen Plangebiet soll die Lagegunst in großer Nähe zum Uetersener Stadtzentrum 
aufgegriffen und ein nutzungsdurchmischtes Quartier für alle Generationen geschaffen wer-
den. Den zeitgemäßen Nutzungskonzepten von kurzen Wegen zwischen Wohnen, Arbeiten 
und Kinderbetreuung kann auf diese Weise entsprochen werden.  

Städtebaulich gewünscht und damit ausdrückliches Ziel der Planung ist, dass im Plangebiet 
eine über den Gebietscharakter eines allgemeinen Wohngebiets hinausgehende, urbane 
Nutzungsmischung planungsrechtlich ermöglicht wird. Das Plangebiet bietet sich für eine 
Nutzungsmischung aufgrund der zentrumsnahen Lage und der heterogenen Nutzungsstruk-
turen im unmittelbaren Umfeld in besonderem Maße an. Mit dem städtebaulichen Ziel, eine 
verträgliche Mischung zwischen Wohn-, Gewerbe- und ergänzenden Nutzungen zu ermögli-
chen, werden die übrigen Flächen des Plangebiets daher als „Urbanes Gebiet“ (MU) gemäß 
§ 6a BauNVO festgesetzt.  

Das urbane Gebiet orientiert sich hinsichtlich der zulässigen Nutzungen an einem Mischge-
biet, doch anders als dort ist im urbanen Gebiet kein gleichwertiges Mischungsverhältnis der 
verschiedenen Nutzungen erforderlich. Wohnen kann und soll den Schwerpunkt der Nutzun-
gen bilden, aber nicht-wohnbauliche Nutzungen, die das Wohnen nicht wesentlich stören, 
sollen ebenso prägender Bestandteil des Gebiets sein. Neben Wohngebäuden sind Ge-
schäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwal-
tungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allge-
mein zulässig.  

Im Osten des Plangebiets sieht das städtebauliche Konzept ein Pflegeheim mit vier Vollge-
schossen und bis zu 120 Zimmern als Solitärgebäude am Eingang des Quartiers vor. Das 
Gebäude staffelt sich dabei nach Süden bzw. Südwesten ab und vermittelt dadurch in der 
Höhenentwicklung hin zu der übrigen vorgesehenen Neubebauung. Gefasst von dem Bau-
körper sollen nach Süden ausgerichtet eine Terrasse sowie weitere Grünflächen angelegt 
werden, die dem Aufenthalt der Bewohner und Besucher dienen. Die erforderlichen Stellplät-
ze für das Pflegeheim sowie eine Anlieferzone werden östlich des Gebäudes in einer offenen 
oberirdischen Sammelstellplatzanlage nachgewiesen.  

Der geplante Baukörper des Pflegeheims wird aufgrund der Lage direkt am östlichen Quar-
tierseingang eine deutliche Präsenz als gewerbliche Nicht-Wohnnutzung im Gebiet entfalten. 
Die Kindertagesstätte mit ca. 50 Betreuungsplätzen soll im Erdgeschoss eines zentral im 
Quartier gelegenen Baukörpers verortet werden und stellt eine soziale Nutzung im Sinne der 
aufgezählten das Wohnen ergänzenden Nutzungen dar. Die Ansiedlung weiterer gewerbli-
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cher Nutzungen, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke ist grundsätzlich möglich.  

Die Nutzungsdurchmischung des urbanen Gebiets wird insbesondere sichergestellt, indem - 
zusätzlich zu der gewerblichen Geschossfläche des Pflegeheims - in den Wohngebäuden 
des Baufeldes N anteilig eine gewerbliche Nutzung auf insgesamt mindestens 1.000 m2 der 
Geschossfläche festgelegt wird. Diese kann auch auf mehrere Teilflächen innerhalb des 
Baufeldes N verteilt werden (vgl. textliche Festsetzung Nr. 1.2): 

„Im urbanen Gebiet sind im Baufeld mit der Bezeichnung (N) gemäß § 6a Abs. 4 Nr. 4 der 
Baunutzungsverordnung mindestens 1.000 m2 der Geschossfläche für gewerbliche Nutzun-
gen zu verwenden.“ 

(§ 1 Abs. 7 Nr. 2 BauNVO) 

Auf diese Weise kann sich an dieser Stelle ein Quartierszentrum mit einem halböffentlichen 
Charakter bilden. Auf dem Platz wird mit einem Spielplatz ein zentraler Treffpunkt für das 
Quartier geschaffen.  

Im westlichen Bereich des Plangebiets sollen in 8 Baukörpern ca. 100 Mietwohnungen ge-
schaffen werden. Die Gebäude sollen ebenso mit drei Vollgeschossen zzgl. eines Staffelge-
schosses errichtet werden. Die Stellplätze werden im Bereich der jeweils nahegelegenen 
oberirdischen Sammelstellplatzanlagen nachgewiesen. 

Der Spielplatz gliedert sich an eine Wegeverbindung für den Fuß- und Radverkehr, die die 
nordöstliche Erschließungsanlage mit der südwestlichen verbindet und damit eine attraktive 
Durchwegung des Quartiers bietet. Für die Kindertagesstätte sind direkt am Gebäude Stell-
plätze im Bereich der oberirdischen Sammelanlage vorgesehen.  

Entlang der südlichen Plangebietsgrenze werden etwa 21 Reihenhäuser in Hausgruppen 
von jeweils vier bis fünf Häusern mit zwei Vollgeschossen und einem zusätzlichen Dachge-
schoss vorgesehen. Die Hauseingänge liegen im Norden und werden nur von einem Fuß-
weg erschlossen, die Stellplätze werden westlich und östlich im Bereich der nahegelegenen 
Sammelstellplatzanlagen angeordnet. Die Gartenbereiche sind nach Süden ausgerichtet. 

Die Festsetzung eines urbanen Gebiets eröffnet gemäß § 6a Abs. 3 der BauNVO darüber 
hinaus die Möglichkeit, Vergnügungsstätten und Tankstellen ausnahmsweise zuzulassen. 
Hiervon wird vorliegend jedoch kein Gebrauch gemacht. Vergnügungsstätten sollen zur 
Vermeidung städtebaulicher Fehlentwicklungen, die in der Regel mit solchen Einrichtungen 
einhergehen, ausgeschlossen werden. Diese Betriebe, zu denen zum Beispiel Nachtlokale, 
Spiel- und Automatenhallen sowie Wettbüros zählen, erzielen häufig einen hohen Flächen-
umsatz und hohe Gewinnmargen, sodass sie im Vergleich zu anderem Gewerbe auch höhe-
re Mieten zahlen können. Dies kann zu einer Verdrängung anderer gewünschter Nicht-
Wohnnutzungen im urbanen Gebiet führen und birgt die Gefahr eines Trading-Down-Effekts. 
Zudem sind solche Betriebe in der Regel mit einem Publikumsverkehr insbesondere in den 
Nachtstunden verbunden. Tankstellen sind in der Regel mit starken Zu- und Abfahrtsverkeh-
ren verbunden. Für diese ist die Lage des Plangebiets und die Erschließungssituation nicht 
geeignet. Des Weiteren besteht kein Bedarf für Tankstellen an diesem Standort, sodass 
auch diese als ausnahmsweise zulässige Nutzung ausgeschlossen werden (vgl. textliche 
Festsetzung Nummer 1.2): 

„Im urbanen Gebiet sind die nach § 6a Abs. 3 der Baunutzungsverordnung aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen unzulässig.“ 

(§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) 
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4.2 Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen 
Das zukünftig zulässige Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet wird mittels der Festset-
zung einer Grundflächenzahl als Höchstmaß und der zulässigen Zahl der Vollgeschosse 
bestimmt. Im weiteren Verfahren werden erforderlichenfalls weitere Festsetzungen zum Maß 
der baulichen Nutzung ergänzt.  

Grundflächenzahl (GRZ) 

Für das allgemeine Wohngebiet wird eine zulässige GRZ von 0,4 festgesetzt.  

Für das urbane Gebiet wird eine GRZ von 0,6 festgesetzt, um perspektivisch eine der ange-
strebten Nutzungsdurchmischung und der zentrumsnahen Lage entsprechenden, etwas 
höhere bauliche Ausnutzung der Flächen zu ermöglichen.  

Das vorgesehene Maß der Überbauung hält damit die in § 17 BauNVO festgelegten Orientie-
rungswerte von 0,4 für allgemeine Wohngebiete und 0,8 für urbane Gebiete ein bzw. unter-
schreitet diese deutlich. 

Überschreitungen der zulässigen Grundfläche 

Um im allgemeinen Wohngebiet die Errichtung von Tiefgaragen zu ermöglichen, ist es erfor-
derlich, dass die Baugrundstücke auch außerhalb der Hochbauten unterbaut werden dürfen. 
Durch die Unterbauung erfolgt eine zusätzliche Versiegelung des Bodens, die eine Über-
schreitungsmöglichkeit der zulässigen GRZ von 0,4 über die Regelung nach § 19 Abs. 4 
BauNVO hinausgehend bis zu einer GRZ von 0,8 erforderlich macht (vgl. textliche Festset-
zung Nummer 2.1):  

„Im allgemeinen Wohngebiet darf die festgesetzte Grundflächenzahl für Tiefgaragen und ihre 
Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden.“  

(§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO) 

Unter Berücksichtigung der bestehenden, nahezu vollständigen Versiegelung der betroffe-
nen Flächen und der geplanten Maßnahmen zur Begrünung einer Tiefgarage und der Dach-
flächen (vgl. Kap. 4.4.1), die eine Beeinträchtigung der natürlichen Bodenfunktionen kom-
pensieren, ist diese Überschreitung als verträglich und vertretbar zu bewerten. 

Zahl der Vollgeschosse 

Um im Sinne einer flächensparenden Siedlungsentwicklung einerseits eine der Lagegunst 
des Plangebiets angemessene bauliche Ausnutzung zu gewähren, aber anderseits sicherzu-
stellen, dass sich die Bebauung maßvoll in die Umgebung einfügt, wird die zukünftige Be-
bauung im allgemeinen Wohngebiet und im urbanen Gebiet auf eine Geschossigkeit von drei 
Vollgeschossen beschränkt. Ein zusätzliches Nicht-Vollgeschoss ist gem. § 2 Abs. 8 LBO als 
Staffel- oder Dachgeschoss über die festgesetzte Zahl der zulässigen Vollgeschosse hinaus 
allgemein zulässig.  

Eine Ausnahme hiervon bildet das Pflegeheim im Osten des Plangebiets. Für das Baufenster 
des Pflegeheims werden vier Vollgeschosse festgesetzt. Um die bauliche Höhe dennoch an 
die übrige Bebauung anzupassen, wird für dieses Baufenster die Errichtung eines zusätzli-
chen Staffelgeschosses ausgeschlossen (vgl. textliche Festsetzung Nummer 2.2): 

„Im urbanen Gebiet sind im Baufeld mit der Bezeichnung (S) Staffelgeschosse unzulässig.“ 

(§ 16 Abs. 5 BauNVO) 

Für die an der Südgrenze zum Busbetriebshof gelegenen Reihenhäuser ist es erforderlich, 
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die Geschossigkeit auf zwei Vollgeschosse zu beschränken. Die Höhe der erforderlichen 
Schallschutzwand zum Betriebshof soll aus gestalterischen Gründen auf 5 m beschränkt 
werden. Unter Berücksichtigung eines Abstands von 10 m zwischen der Schutzwand und 
Bebauung ist eine höhere Geschossigkeit aus Gründen des Schallschutzes nicht möglich. 
Ein zusätzliches Nicht-Vollgeschoss gem. § 2 Abs. 8 LBO ist dabei berücksichtigt und zu-
sätzlich zu den festgesetzten zwei Vollgeschosse möglich.  

Überbaubare Grundstücksflächen / Bauweise 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden als Baufenster ausgewiesen.  

Für die Reihenhäuser im Süden des urbanen Gebiets ist es aus Schallschutzgründen erfor-
derlich, die Bebauungstiefe in Richtung Süden so zu beschränken, dass ein Mindestabstand 
von 10 m zu der südlichen Grundstücksgrenze sichergestellt ist. Durch den Abstand wird 
weiterhin sichergestellt, dass die Reihenhäuser attraktive nach Süden ausgerichtete Gärten 
erhalten.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen für das geplante Pflegeheim sind nahezu baukör-
perbezogen ausgewiesen, da sich die Kubatur bereits durch die geplanten Stellplatzanlagen 
sowie die umliegend vorgesehene Wohnbebauung ergibt. Ein prägender Bestandsbaum 
(Rot-Buche), der sich östlich des Pflegeheims befindet, wird erhalten und durch das Bau-
fenster entsprechend berücksichtigt.  

Für die Reihenhäuser wird eine offene Bebauung festgesetzt. Damit darf die Länge der er-
richteten Hausformen 50 m nicht überschreiten. Auf diese Weise entsteht eine offene und 
aufgelockerte Bebauung. Das Pflegeheim stellt aufgrund seiner Nutzungsart ein komplexe-
res Solitärgebäude dar, das sich auf eine Länge von etwa 64 m erstreckt. Daher wird für 
dieses Baufenster eine geschlossene Bauweise festgesetzt.  

Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen sind einzuhalten. 

Überschreitungen der überbaubaren Grundstücksflächen 

Zugunsten einer hohen Wohnqualität, sollen Außenwohnbereiche in Form von Terrassen 
oder Balkonen für die Wohnungen ermöglicht werden. Teilweise sind zur Realisierung dieser 
Freisitze Überschreitungen der überbaubaren Grundstücksflächen erforderlich, die mit der 
nachstehenden Festsetzung ermöglicht werden sollen. Dies ist insbesondere für die Reihen-
häuser im Süden erforderlich, da hier die zulässige Überbauung nach Süden aus Schall-
schutzgründen beschränkt werden muss, aber darüber hinaus Außenwohnbereiche ermög-
licht werden sollen (vgl. textliche Festsetzung Nr. 3.1):  

„Im allgemeinen Wohngebiet und im urbanen Gebiet ist eine Überschreitung der festgesetz-
ten Baugrenzen durch Balkone bis zu einer Tiefe von 2,5 m und durch Terrassen einschließ-
lich ihrer Überdachungen und Wintergärten bis zu einer Tiefe von 5,0 m zulässig.“  

(§ 23 Abs. 3 S. 3 BauNVO) 

4.3 Verkehr und Erschließung 

4.3.1 Anbindung an öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Die Anbindung des geplanten Quartiers an das öffentliche Straßenverkehrsnetz soll über drei 
Grundstückszufahrten erfolgen. Das Plangebiet soll im Westen im Bereich der bereits heute 
vorhandenen Zufahrt an den Sandweg sowie im Osten vor dem Knotenpunkt Ossenpadd / 
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Bahnstraße / Heinrich-Schröder-Straße / Kleine Twiete an die Heinrich-Heine-Straße ange-
bunden werden. Für das allgemeine Wohngebiet ist eine direkte Zufahrt von der Heinrich-
Schröder-Straße aus vorgesehen. Die innere Erschließung des urbanen Gebiets erfolgt über 
private Erschließungsflächen.  

4.3.2 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) 

Das Plangebiet ist mit der Bushaltestelle Uetersen Sandweg, die fußläufig in wenigen Minu-
ten erreichbar ist, an das örtliche Angebot des Busverkehrs angebunden. Von hier besteht 
eine Busverbindung zum Tornescher Bahnhof, der weitere Bahnverbindungen in Richtung 
Pinneberg und Hamburg als auch in Richtung Elmshorn bietet. Eine weitere Bus-Anbindung 
in Richtung Wedel und Pinneberg (Haltestelle Uetersen, Ostbahnhof) ist fußläufig in ca. 5 
Minuten erreichbar. 

4.3.3 Innere Erschließung  

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über insgesamt drei Zufahrten. Im Norden des 
Plangebiets an der Heinrich-Schröder-Straße befindet sich die Zufahrt für das nördliche Bau-
feld. An zwei weitere Zufahrten in das Plangebiet schließen jeweils private Erschließungs-
straßen für die Nutzungen sowie als Zufahrten zu den angegliederten oberirdischen Stell-
platzanlagen an. Eine Zufahrt befindet sich am Sandweg im Westen des Plangebiets, eine 
weitere Zufahrt an der Heinrich-Schröder-Straße im Nordosten des Plangebiets. Über letzte-
re Zufahrt ist auch das Pflegeheim erschlossen. Im Bereich des Pflegeheims ist die Stell-
platzanlage als Umfahrt geplant, so dass für Lieferverkehre und Krankentransporte keine 
Wendemanöver erforderlich werden. Beide privaten Erschließungsstraßen sind über einen 
zentralen Platz miteinander verbunden. Ziel ist es, eine Durchlässigkeit für Fuß- und Radver-
kehre zu schaffen, ohne dabei Durchgangsverkehre des MIV zu ermöglichen. Die Durchfahrt 
ist daher für private motorisierte Fahrzeuge beschränkt und nur für notwendige Fahrten von 
Feuerwehr, Rettungsfahrzeugen sowie die Abfallentsorgung zulässig.   

Tiefgaragen, Stellplätze, Abstellanlagen für Fahrräder 

Für das allgemeine Wohngebiet an der Heinrich-Schröder-Straße soll die Errichtung einer 
Tiefgarage ermöglicht werden. Die hierfür erforderlichen Flächen werden einschließlich ihrer 
Zufahrt zeichnerisch festgesetzt, sofern diese nicht ohnehin innerhalb der festgesetzten 
überbaubaren Grundstücksflächen liegen.  

Im urbanen Gebiet sollen die erforderlichen Stellplätze oberirdisch entlang der privaten Er-
schließungswege nachgewiesen werden. Im Bereich der westlichen Grundstückserschlie-
ßung vom Sandweg, die im Süden in einer Stellplatzanlage mündet, sollen insgesamt etwa 
71 offene Stellplätze angeordnet werden. Über die Grundstückszufahrt im Osten von der 
Heinrich-Schröder-Straße wird eine weitere Stellplatzanlage mit insgesamt etwa 114 offenen 
Stellplätzen erschlossen. Diese erstreckt sich überwiegend entlang der nördlichen Plange-
bietsgrenze als auch entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze.  

Die oberirdischen Stellplatzanlagen im urbanen Gebiet werden einschließlich ihrer Zufahrten 
zeichnerisch festgesetzt. Um verbleibende nicht überbaubare Grundstücksbereiche von ei-
ner Überbauung durch oberirdischen Stellplatzanlagen freizuhalten, wird festgesetzt, dass 
Stellplätze sowie ihre Zufahrten ausschließlich innerhalb der für diese festgesetzten Flächen 
zulässig sind. Um alternativ auch Tiefgaragen aufgrund ihrer Vorteile in Hinblick auf die Frei-
raum- und Aufenthaltsqualitäten zu ermöglichen, wird festgesetzt, dass diese ausnahmswei-
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se auch außerhalb der Festgesetzten Flächen für Stellplätze zugelassen werden können 
(vgl. textliche Festsetzung Nummer 4.1):  

„ Stellplätze und ihre Zufahrten sind außerhalb der festgesetzten Flächen für Stellplätze und 
Tiefgaragen unzulässig. Tiefgaragen sind ausnahmsweise auch außerhalb der festgesetzten 
Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen zulässig.“ 

(§ 12 Abs. 6 BauNVO) 

Mit der Gesamtanzahl der Stellplätze bleibt die vorgesehene Planung hinter den Anforderun-
gen der Satzung der Stadt Uetersen über die Herstellung notwendiger Stellplätze zurück. In 
seiner Sitzung am 26.01.2023 hat der Bau- und Verkehrsausschuss der Stadt Uetersen über 
die Stellplatzsituation im Plangebiet beraten. Aufgrund der Lagegunst des Plangebiets in 
fußläufiger Nähe zur Innenstadt und geringen Distanzen zu wichtigen Versorgungseinrich-
tungen im Nahbereich des Plangebiets sowie die gute Anbindung an den ÖPNV wurde be-
schlossen, dass für die vorgesehene Bebauung im Sinne der Mobilitätswende ein reduzierter 
Stellplatzschlüssel zulässig ist. Der Projektentwickler verpflichtet sich in diesem Zuge min-
destens 30 Pkw-Stellplätze der herzustellenden Pkw-Stellplätze mit Ladestationen auszu-
statten. 15 dieser Stellplätze müssen zwingend oberirdisch, zur allgemeinen Verfügung er-
richtet werden. Zusätzlich verpflichtet der Projektentwickler sich, mindestens fünf Car-
Sharing-Stellplätze anzubieten. Diese Regelungen werden im städtebaulichen Vertrag gesi-
chert.  

Für den Geschosswohnungsbau werden zum Nachweis ausreichender Abstellanlagen für 
Fahrräder mehrere räumlich zugeordnete Fahrradhäuser mit Doppelstock-Fahrradpark-
system vorgesehen. Für das Pflegeheim sowie die Kindertagesstätte werden offene Fahr-
radabstellanlagen in Eingangsnähe vorgesehen.  

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 

Die privaten Erschließungswege werden mit einem Geh- und Fahr- und Leitungsrecht in 
einer Breite von 6 m belegt.  

Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht besteht zugunsten der Stadt Uetersen, der Ver- und Ent-
sorgungsträger, der Feuerwehr und anderer Rettungsfahrzeuge. Da zudem eine Durchläs-
sigkeit für Radfahrer und Fußgänger gewährleistet werden soll, kann die Stadt Uetersen 
verfügen, dass das GFL als allgemein zugänglicher Fuß- und Radweg erstellt wird (vgl. text-
liche Festsetzung Nummer 5.1):  

„Die mit „GFL bezeichneten Flächen sind mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zuguns-
ten der Stadt Uetersen, der Ver- und Entsorgungsträger sowie der Feuerwehr und sonstiger 
Rettungsfahrzeuge zu belasten. Das festgesetzte Geh- und Fahrrecht umfasst die Befugnis 
der Stadt Uetersen zu verlangen, dass die bezeichnete private Fläche als allgemein zugäng-
licher Fuß- und Radweg angelegt wird. Geringfügige Abweichungen vom festgesetzten Geh- 
und Fahrrecht können zugelassen werden.“ 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)  

4.3.4 Verkehrliche Auswirkungen  

Zur Abschätzung der planinduzierten Mehrverkehre und Prüfung der leistungsfähigen und 
verkehrsverträglichen Abwicklung dieser über das umliegende Straßenverkehrsnetz liegt ein 
Gutachten aus April 2022, zuletzt aktualisiert im November 2022 vor.  

Im Rahmen der Untersuchung wurde das derzeitige Verkehrsgeschehen durch Erhebungen 
an den Knotenpunkten Sandweg / Stravenowstraße, Heinrich-Schröder-Straße / Behrs Tan-
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nen und Ossenpadd / Bahnstraße / Heinrich-Schröder-Straße / Kleine Twiete durchgeführt. 
Dabei wurde die morgendliche Spitzenverkehrszeit von 6 bis 10 Uhr und die nachmittägliche 
Spitzenverkehrszeit von 15 bis 19 Uhr erfasst. Die nachmittägliche Spitzenstunde von 16 bis 
17 Uhr wurde als maßgebende Stunde der Verkehrsbelastung (MSV) als Bemessungsgrund-
lage bestimmt.  

Aus dem geplanten Vorhaben wurden folgende Verkehrsstärke in der Summe aus Quell- und 
Zielverkehr ermittelt und berücksichtigt:  

• Tag: 1.054 Kfz/24h, davon 40 Lkw/24h  
• nachmittags: 96 Kfz/h, davon 4 Lkw/h 

 
Im Ergebnis der Untersuchung können die vorgesehenen Anbindungspunkte des Quartiers 
die zukünftigen Verkehre im Prognose-Planfall 2030 mit einer sehr guten Qualitätsstufe A 
des Verkehrsflusses langfristig leistungsfähig abwickeln.  

Der lichtsignalisierte Knotenpunkt Ossenpadd / Bahnstraße / Heinrich-Schröder-Straße / 
Kleine Twiete weist sowohl in der Analyse 2022 also auch im Prognose-Planfall 2030 eine 
befriedigende Qualitätsstufe C des Verkehrsflusses auf. Die durch die Planung zu erwarten-
den Mehrverkehre führen nur zu einer geringfügigen Verschlechterung innerhalb der glei-
chen Qualitätsstufe C. Folglich kann eine langfristige Leistungsfähigkeit auch nach Umset-
zung der vorliegenden Bauleitplanung sichergestellt werden. 

Der lichtsignalisierte Knotenpunkt Pinnauallee (B 431) / An der Klosterkoppel (B 431) / Gro-
ßer Sand / Bahnstraße weist in der Analyse 2022 eine unzureichende Qualitätsstufe „QSV E“ 
des Verkehrsablaufes auf, womit bereits heute die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Im Zuge 
der allgemeinen Verkehrsentwicklung verschlechtert sich dieser Zustand nochmals innerhalb 
der Qualitätsstufe „QSV E“. Die zusätzlichen Verkehre des B-Planes Nr. 118 führen darüber 
hinaus jedoch nur zu einer minimalen Steigerung der Knotenpunktverkehrsstärke um ca. 
1,5% in der maßgebenden Spitzenstunde im Vergleich zum Prognose-Nullfall 2030 und sind 
nachweislich nicht ursächlich für die unzureichende Leistungsfähigkeit des Knotenpunktes. 

Eine bauliche Ertüchtigung der umliegenden Verkehrsanlagen ist im Ergebnis der Untersu-
chung nicht erforderlich. 

4.3.5 Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist bereits vollständig erschlossen. Alle Leitungen der Ver- und Entsorgung 
sind in den umgebenden bestehenden Straßenzügen vorhanden. Der Versorgung mit Elekt-
rizität, Wasser, Telekommunikation und Energie ist damit gesichert. Die Entsorgung von 
Schmutz- und Niederschlagswasser kann über die vorhandenen Sielanlagen der Kanalisati-
on hergestellt werden.  

Niederschlagsentwässerung  

Im Rahmen der vorliegenden Orientierenden Untersuchung von 2019 wurde eine erste Bau-
grundbeurteilung für das Plangebiet durchgeführt. Unterhalb der Oberflächenbefestigung 
bzw. der Gebäudesohlen ist bis in eine Tiefe von max. 6,0 m ein wenig abwechslungsreicher 
Schichtenaufbau mit sandigem, teils schlacke- und bauschutthaltigem Auffüllmaterial und 
natürlich anstehenden Fein- bis Mittelsanden verbreitet.  

Des Weiteren wurde ein geringer Flurabstand von max. 2,6 – 3,0 m festgestellt. In nieder-
schlagsreichen Jahren ist ggf. von nur 1,5 m auszugehen. Vor diesem Hintergrund ist für 
Kellergeschosse mit erhöhtem konstruktivem Aufwand (z.B. wasserdichte Wanne, Ringdrä-
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nage) zu rechnen. Für das Grundwasser wurde eine Abstromrichtung von Ost nach West 
aus den Proben abgeleitet.  

In einem orientierenden Entwässerungsgutachten wurden im Rahmen der Bauleitplanung 
grundsätzliche Überlegungen für die Machbarkeit der Entwässerung des Plangebiets erstellt. 
Diese werden im Rahmen der weiteren Genehmigungsplanung detailliert.  

Mit Umsetzung der Planung werden lediglich die auf den privaten Zuwegen anfallenden Re-
genwassermengen in das vorhandene öffentliche Siel abgeführt. Dazu werden neue An-
schlusspunkte an der Heinrich-Schröder-Straße und am Sandweg geschaffen. Die Einleitung 
des Regenwassers erfolgt mit 38,6 l/s. Die Einleitmengen reduzieren sich verglichen mit der 
Bestandssituation, da insbesondere der Abflussanteil (Dächer, befestigte Flächen) reduziert 
wird. Die Einleitmenge entspricht damit den Vorgaben der Abwasserentsorgung Uetersen 
GmbH. Das übrige Niederschlagswasser der Dächer, Stellplätze und Freiflächen im Gebiet 
wird über Rigolensysteme innerhalb der privaten Flächen versickert. Fußwege werden durch 
Mulden (30 cm breit, 10 cm tief) begleitet, in die das Regenwasser abgeführt und zur Versi-
ckerung gebracht wird. Die Bodenverhältnisse sind für diese Planung grundsätzlich geeignet. 
Eine Regenwasserrückhaltung ist nicht vorgesehen, ggf. ist eine Rückhaltung für eine Tief-
garagenrampe erforderlich.  

Ein hydraulischer Nachweis für die Sammelleitungen wurde geführt.  

Der Überflutungsnachweis für Starkregenereignisse größerer Jährlichkeit wird im Rahmen 
der Genehmigungsplanung geführt. Der Überflutungsnachweis hat für jedes der geplanten 
Grundstücke zu erfolgen. Die Vordimensionierung für die Hof- und Verkehrsflächen für das 
30-jährige Starkregenereignis hat ergeben, dass für die Grundstücke Gartenflächen bei einer 
entsprechenden Geländeprofilierung als Überflutungsraum genutzt werden können. Im Be-
reich der Straßen stehen die anliegenden Parkplätze als Überflutungsraum zur Verfügung.  

Schmutzwasser  

Das Schmutzwasser wird über drei neu zu erstellende Schmutzwasserleitungen (DN150 und 
DN200) in den vorhandenen öffentlichen Schmutzwasserkanal der Stadt Uetersen eingelei-
tet.  

Abfallentsorgung 

Der Kreis Pinneberg ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger für die Stadt Uetersen. Für 
die geplante Bebauung an der Heinrich-Schröder-Straße wird eine Abfallsammelanlage an 
der Straße vorgesehen, die sich in die Entsorgungskette der bestehenden Bebauung ein-
gliedert. Für die übrige Bebauung werden Abfallsammelanlagen im Bereich der privaten Er-
schließungswege angeordnet. Um Wendemanöver für die Abfallsammelfahrzeuge zu ver-
meiden, werden die privaten Erschließungswege über den zentralen Platz miteinander ver-
bunden und ein Einrichtungsverkehr ermöglicht. Die Erschließungswege sind für eine Be-
fahrbarkeit durch Abfallsammelfahrzeuge ausreichend dimensioniert, indem sie mit einer 
Breite von 6 m sowohl ein ausreichendes Profil aufweisen als auch ausreichend belastbar 
hergestellt werden.# 

Löschwasser 

Für das geplante Bebauungsgebiet mit einer Geschossigkeit von 2 - 4 Geschossen ist zur 
Sicherstellung der Löschwasserversorgung der erforderliche Löschwasserbedarf auf Grund-
lage des DVGW-Arbeitsblattes W 405 in der jeweils aktuellen Fassung zu berücksichtigen. 
Nach derzeitigem Planungsstand beträgt der erforderliche Löschwasserbedarf für das ge-
plante Bebauungsgebiet 48 m3/h bis 96 m3/h über einen Zeitraum von mind. 2 Stunden. 
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4.4 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräu-
sche (Immissionsschutz) 

Das Plangebiet ist durch den südlich unmittelbar angrenzenden Busbetriebshof mit Werkstatt 
der KViP durch gewerbliche Lärmimmissionen vorbelastet. Vor diesem Hintergrund wurde 
bereits im Rahmen der städtebaulichen Vorplanung unter Einbeziehung der KViP eine fach-
gutachterliche Stellungnahme eingeholt. Als Grundlage wurden nicht nur der derzeitige Be-
stand des Betriebshofs, sondern auch Erweiterungsabsichten der KViP abgefragt und be-
rücksichtigt. Unter Annahme der vorgesehenen Ausweisung als Urbanes Gebiet wurde eine 
Variantenuntersuchung bezüglich der erforderlichen Höhe einer Lärmschutzwand am südli-
chen Plangebietsrand und den möglichen Gebäudehöhen durchgeführt. Im Ergebnis der 
vorliegenden Stellungnahme von Juli 2021 wird an der südlichen Plangebietsgrenze eine 
Lärmschutzwand in einer Höhe von 5 m zu errichten sein, um die Einhaltung der Immissions-
richtwerte der TA Lärm für ein Urbanes Gebiet zu wahren und gesunde Wohnverhältnisse 
sicherzustellen. Die Mindesthöhe von 5 m ergibt sich dabei aus der geplanten Gebäudehöhe 
bei 3 Geschossen sowie einem Abstand von 10 m zwischen Gebäude und Lärmschutzwand 
bzw. Grundstücksgrenze. Die Lärmschutzwand wird entsprechend zeichnerisch festgesetzt 
und die Anzahl der Vollgeschosse und die überbaubare Grundstücksfläche für die Reihen-
häuser entsprechend beschränkt.  

Des Weiteren ist das Plangebiet potentiell durch Straßenverkehrslärm von den Straßen 
Heinrich-Heine-Straße sowie der Bahnstraße und dem östlich gelegenen Knotenpunkt vorbe-
lastet. Südöstlich des Plangebiets verlaufen zudem Gleisanlagen der Strecke Uetersen-
Tornesch, die aktuell jedoch nur unregelmäßig für den Güterverkehr genutzt werden. Im 
Entwurf des Landesweiten Nahverkehrsplans 2022 bis 2027 für Schleswig-Holstein wird eine 
Reaktivierung dieser Strecke für den Personennahverkehr mit Durchbindung nach Hamburg 
über die derzeitige Hamburger Güterumgebungsbahn zumindest langfristig als sinnvoll be-
wertet. Der Zeithorizont und die Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist jedoch noch offen 
und der potentiell stattfindende Bahnverkehr derzeitig nicht gesichert zu quantifizieren und 
berechnen. Im Rahmen der Untersuchung wird daher nur der bestehende Güterverkehr be-
rücksichtigt.  

Die Auswirkung dieser Verkehrslärmemissionen und die Erforderlichkeit weiterer Maßnah-
men des Schallschutzes, wurden im Rahmen einer Schalltechnischen Untersuchung geprüft.  

Im Ergebnis werden im Plangebiet die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine 
Wohngebiete bzw. die für das Urbane Gebiet hilfsweise herangezogenen Orientierungswerte 
der DIN 18005 für Mischgebiete im nördlichen und östlichen Teil des Plangebietes zum Teil 
überschritten. 

Zur Schaffung gesunder Wohnverhältnisse werden Festsetzungen für aktive und passive 
Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan erforderlich.  

Aktiver Schallschutz 

Aktiver Schallschutz wird erforderlich, um den Schalleintrag für die schutzbedürftigen Nut-
zungen zu reduzieren. An der südlichen Plangebietsgrenze zum Busbetriebshof ist die Er-
richtung einer ca. 190 m langen Lärmschutzwand auf der Grundstücksgrenze in einer Höhe 
von mindestens 5,0 m erforderlich. Die Lärmschutzwand wurde zeichnerisch festgesetzt. 
Die Gebäude müssen einen Abstand von mindestens 10 m zur südlichen Plangrenze einhal-
ten. Die Baugrenze wurde entsprechend festgesetzt. 
 
Passiver Schallschutz 

Für den passiven Schallschutz werden bautechnische Maßnahmen an den geplanten Ge-
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bäuden erforderlich. Diese werden textlich festgesetzt und somit planungsrechtlich gesichert 
(vgl. textliche Festsetzung Nr. 6.1 bis 6.6):  
 
„Im allgemeinen Wohngebiet sind zum Schutz vor Verkehrslärm durch Anordnung der Bau-
körper oder durch geeignete Grundrissgestaltung die Fenster von Wohn- und Schlafräumen, 
sowie gewerblich genutzten Aufenthaltsräumen den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzu-
ordnen. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an den lärm-
abgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den lärmab-
gewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Können nicht alle Schlafräume lärmabgewandt ori-
entiert werden, sind die nicht lärmabgewandt orientierten Schlafräume mit schallgedämmten 
Lüftungseinrichtung zu versehen, die eine ausreichende Belüftung sicherstellen falls der 
notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik, geeigneten Weise sichergestellt werden kann. Die Schalldämmung der 
Lüftungen/ Lüftungselemente ist so auszuwählen, dass das angegebene resultierende Bau-
schalldämm-Maß der Umhüllungsflächen nicht unterschritten wird. Wohn-/ Schlafräume in 
Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.“ 
 
„Im allgemeinen Wohngebiet ist für mindestens einen Außenwohnbereich einer Wohnungen 
durch bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. verglaste Vorbauten, sicherzustellen, dass 
insgesamt eine Schallpegelminderung erzielt wird, die es ermöglicht, dass hier ein Tagpegel 
von kleiner gleich 59 dB erreicht wird. Sofern dieser Tagpegel für einen Außenwohnbereich 
bereits ohne Schallschutzmaßnahmen erreicht wird, so entfällt die Pflicht zur Ergreifung von 
baulichen Schallschutzmaßnahmen.“ 
 
„Im urbanen Gebiet sind bei Überschreitung der hilfsweise herangezogenen Orientierungs-
werte der DIN 18005 für Mischgebiete zum Schutz vor Verkehrslärm durch Anordnung der 
Baukörper oder durch geeignete Grundrissgestaltung die Fenster von Wohn- und Schlaf-
räumen, sowie gewerblich genutzten Aufenthaltsräumen den lärmabgewandten Gebäudesei-
ten (Süd- und Westfassaden) zuzuordnen. Obenstehendes gilt auch für gewerblich genutzte 
Aufenthaltsräume. Sofern eine Anordnung aller Wohn- und Schlafräume einer Wohnung an 
den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, sind vorrangig die Schlafräume den 
lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Können nicht alle Schlafräume lärmabge-
wandt orientiert werden, sind die nicht lärmabgewandt orientierten Schlafräume mit schallge-
dämmten Lüftungseinrichtung zu versehen, die eine ausreichende Belüftung sicherstellen 
falls der notwendige hygienische Luftwechsel nicht auf andere, nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik, geeigneten Weise sichergestellt werden kann. Die Schalldäm-
mung der Lüftungen/ Lüftungselemente ist so auszuwählen, dass das angegebene resultie-
rende Bauschalldämm-Maß der Umhüllungsflächen nicht unterschritten wird. Wohn-/ Schlaf-
räume in Ein-Zimmer-Wohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen.“ 
 
„Im urbanen Gebiet ist für mindestens einen Außenwohnbereich der Wohnungen durch bau-
liche Schallschutzmaßnahmen, wie z.B. verglaste Vorbauten, sicherzustellen, dass insge-
samt eine Schallpegelminderung erzielt wird, die es ermöglicht, dass hier ein Tagpegel von 
kleiner gleich 64 dB erreicht wird. Sofern dieser Tagpegel für einen Außenwohnbereich be-
reits ohne Schallschutzmaßnahmen erreicht wird, so entfällt die Pflicht zur Ergreifung von 
baulichen Schallschutzmaßnahmen.“ 
 
„Die Außenbauteile von Aufenthaltsräumen müssen gesamt bewertete Bau-Schalldämm-
Maße R’w,ges  gemäß DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanfor-
derungen, Ausgabe Januar 2018) aufweisen, die sich gemäß Kap. 7.1 der DIN 4109-1:2018-
01 aus der Differenz zwischen dem maßgeblichen Außenlärmpegel (La) und einem Korrek-
turwert für die jeweilige Raumart (KRaumart) ergeben. Der Nachweis der Anforderungen an 
die erforderliche Schalldämmung der Außenbauteilte ist gemäß Kap. 4.4 der DIN 4109-
2:2018-01 zu führen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind der Nebenzeichnung zu ent-
nehmen.“ 
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„Von den aufgeführten Festsetzungen kann abgewichen werden, wenn im Rahmen eines 
Einzelnachweises nachgewiesen wird, dass aus der tatsächlichen Lärmbelastung geringere 
Anforderungen an den Schallschutz resultieren.“ 
 
Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung wurden außerdem die von der Planung 
ausgehenden Lärmimmissionen auf die Nachbarschaft insbesondere durch eine Tiefgara-
genein- und –ausfahrt, oberirdische Stellplätze, die Anlieferung der Pflegeeinrichtung und 
durch sonstige technische Anlagen untersucht.  

Durch die Stellplätze und eine Tiefgarageneinfahrt kommt es zu Überschreitungen der Im-
missionsrichtwerte nach TA Lärm an den umliegenden Bebauungen. Zur Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte an den Immissionspunkten sind aktive Lärmschutzmaßnahmen in Form 
einer Lärmschutzwand östlich der Tiefgarageneinfahrt mit einer Länge von ca. 17 m und 
einer Höhe von 1,6 m erforderlich. Diese wurde zeichnerisch festgesetzt. 
 
Weitere aktive Lärmschutzmaßnahmen können vermieden werden, indem auf allen Er-
schließungs- und Stellplatzanlagen im Plangebiet Schrittgeschwindigkeit angeordnet wird. 
Diese Maßnahme sowie die Umsetzung dieser im Plangebiet wird im städtebaulichen Ver-
trag geregelt. 

4.5 Natur und Landschaft 

Im Rahmen eines grünordnerischen Fachbeitrags zur vorliegenden Planung wurden die ma-
teriell inhaltlichen Aspekte einzelner natürlicher Ressourcen wie die Faktoren Boden, Was-
ser, Klima/Luft, Pflanzen-/Tierwelt und das Landschaftsbild sowie Aspekte des Artenschut-
zes und die grünordnerischen Entwicklungsziele behandelt.  

4.5.1 Pflanz- und Erhaltungsbindung, Baumschutz  

Stellplatzbegrünung 

Aus gestalterischen, ökologischen und kleinklimatisch-lufthygienischen Gründen wird im 
gesamten Plangebiet eine Stellplatzbegrünung festgesetzt. Die Bäume tragen zur 
Gliederung und visuellen Einbindung von Anlagen des ruhenden Verkehrs bei. Darüber 
hinaus wirkt die Baumpflanzung insbesondere bei hohem Versiegelungsgrad ausgleichend 
auf die kleinklimatisch belastete Situation, mindert die Aufheizung und dient der Filterung von 
Staub und Schadstoffen aus der Luft. Durch die Baumneupflanzungen wird das 
Grünvolumen im Plangebiet trotz der vereinzelt erforderlichen Baumfällungen nachhaltig 
entwickelt. Durch die Festlegung auf einheimische Pflanzen wird zusätzlich ein Beitrag zum 
Erhalt der heimischen Artenvielfalt geleistet. Um das Anwachsen und den dauerhaften 
Verbleib der Bäume nachhaltig zu gewährleisten, werden Mindestanforderungen an die 
Qualität der Pflanzen sowie der Wuchsbedingungen festgesetzt (vgl. textliche Festsetzung 
Nummer 7.1): 

„Je angefangene sechs Stellplätze ist ein großkroniger Laubbaum gem. Pflanzliste A anzu-
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Bäume sind mindestens in der Qualität Hochstamm, 3x 
verpflanzt, Stammumfang 125/150, zu pflanzen. Jeder Baum ist in einer mindestens 10 m2 
großen offenen Baumscheibe mit mindestens 12 m3 Wurzelraum zu pflanzen, die mit einem 
Überfahrschutz zu versehen ist.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
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Bei Abgang neu angepflanzter Bäume, sind für diese wiederum Ersatzpflanzungen vorzu-
nehmen ( vgl. textliche Festsetzung Nummer 7.2, nachfolgend). 

Bindungen für die Erhaltung von Bäumen 

Der angrenzende Straßenraum der Heinrich-Schröder-Straße ist durch Alleebäume der Art 
Linde geprägt, die mit der Ausnahme von zwei Bäumen erhalten bleiben können. Zur Her-
stellung der erforderlichen, östlichen Grundstückszufahrt für das urbane Gebiet wird eine 
Linde entfallen, die als unterständiger Alleebaum mit einem Kronendurchmesser von 5 m als 
wertvoll bewertet wurde. Zugunsten der Zufahrt bzw. Tiefgaragen-Zufahrt für das allgemeine 
Wohngebiet muss eine weitere Linde gerodet werden, die mit einem Kronendurchmesser 
von 15 m als Alleebaum als sehr wertvoll bewertet worden ist. Zur Beseitigung der beiden 
Linden als Bestandteil der Baumallee bedarf es einer Ausnahmegenehmigung.  

Im Plangebiet selbst befinden sich nur vereinzelte, ortsbildprägende Bäume in den Randbe-
reichen. Hervorzuheben ist im östlichen Bereich eine alte, freistehende Rot-Buche, die in die 
Erschließungsanlagen integriert wurde und durch eine Erhaltungsfestsetzung dauerhaft ge-
sichert werden soll. Auf- und Abgrabungen sowie Versiegelungen im flachwurzelnden Kro-
nentraufbereich sind dabei zu minimieren.  

Auch die übrigen Bestandsbäume können überwiegend erhalten bleiben. Soweit möglich, 
wurden als besonders wertvoll oder wertvoll eingestufte Bäume zum Erhalt festgesetzt. Bei 
Abgang sind diese zu ersetzen (vgl. textliche Festsetzung Nr. 7.2):  

„Für zu erhaltende und anzupflanzende Bäume sind bei Abgang Ersatzpflanzungen mit 
großkronigen Laubbäumen der Pflanzliste A vorzunehmen. Bäume sind mindestens in der 
Qualität Hochstamm, 3x verpflanzt, Stammumfang 125/150, zu pflanzen. Jeder Baum ist in 
einer mindestens 10 m2 großen offenen Baumscheibe mit mindestens 12 m3 Wurzelraum zu 
pflanzen.“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) 

Extensive Dachbegrünung  

Die Dachflächen der Hauptgebäude werden mit Ausnahme der Flächen, die für Dachterras-
sen und erforderliche Dachaufbauten und technische Anlagen eine extensive Begrünung 
erhalten. Extensiv-Dachbegrünungen auf den Gebäuden bieten mit ihrem organisch-
mineralischem Bodensubstrataufbau die teilweise Wiederherstellung von Bodenfunktionen 
auf dem künstlichen Standort Dach. In Verbindung mit standortangepassten Vegetationsge-
sellschaften werden dauerhafte Lebensraumstrukturen und nachhaltige Ersatzlebensräume 
für standortangepasste Pflanzen, Insekten und Vögel geschaffen. Der Dachbegrünungsauf-
bau übernimmt Oberflächenwasserrückhalte- und Reinigungsfunktionen und ersetzt somit 
teilweise die natürlichen Bodenfunktionen. Der vegetationsbedingte Rauigkeitsfaktor begrün-
ter Dächer führt zu einer messbaren Zwischenspeicherung und Abflussverzögerung von 
Oberflächenwasser und damit zu einer Entspannung der Oberflächenentwässerung. Dach-
begrünungen wirken durch Schadstofffilterung aus der Luft, Abmilderung der Abstrahlungs-
wärme und Regenwasserrückhaltung zudem stabilisierend auf das Kleinklima.  

Eine Mindestsubstratstärke von 12 cm ist erforderlich, damit die Dachbegrünung Bestand hat 
und ihre Funktion dauerhaft erfüllen kann. Bei einer Substratstärke von 12 cm wird die Ge-
fahr einer Austrocknung des Substrataufbaus reduziert. Damit werden das Vegetationsbild 
und die Lebensraumfunktionen auf dem Dach nachhaltig gestärkt. Zudem wird die Dachauf-
sicht und damit das Orts- und Landschaftsbild nachhaltig verbessert. Die Festsetzung gilt für 
alle Dachflächen von Hauptgebäuden mit einer Neigung von maximal 20 Grad und vermin-
dert die durch die Bebauung verursachten Beeinträchtigungen der Funktionen von Natur und 
Landschaft (vgl. textliche Festsetzung Nummer 7.3):  
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„Die Dachflächen von Hauptgebäuden mit einer maximalen Dachneigung bis 20 Grad sind 
mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und 
dauerhaft mindestens extensiv zu begrünen. Ausnahmen können für Dachterrassen sowie 
erforderliche Dachaufbauten und technische Anlagen zugelassen werden. Diese Ausnahme 
von der Verpflichtung zur Begrünung gilt nicht für aufgeständerte Photovoltaikanlagen.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Begrünung von Tiefgaragen  

Die Errichtung einer Tiefgarage, die nicht von den aufgehenden Gebäuden überbaut ist, führt 
zu zusätzlichen Versiegelungen und Einschränkungen der natürlichen Bodenfunktionen. 
Eine Überdeckung dieser baulichen Anlagen unterhalb der festgesetzten Geländeoberfläche 
mit einem durchwurzelbaren Substrataufbau mindert die negativen Auswirkungen der Bo-
denversiegelung und trägt zu einem Teilausgleich für die beeinträchtigten Bodenfunktionen 
bei. Eine Mindeststärke des Substrataufbaus von 50 cm ist erforderlich, um Rasenflächen 
und weiteren Bepflanzungen wie Sträuchern und Bodendeckern auch über eine längere Tro-
ckenperiode geeignete Wuchsbedingungen für eine dauerhafte Entwicklung mit ausreichend 
verfügbarem Wurzelraum zur Wasserversorgung bereitzustellen. Der Substrataufbau sorgt 
zudem für eine Verzögerung des Regenwasserabflusses. Eine Mindeststärke des Sub-
strataufbaus von mindestens 100 cm an Baumstandorten ist erforderlich, um auch für Bäume 
ausreichende Wuchsbedingungen wie bspw. ausreichenden Wurzelraum für eine dauerhafte 
Entwicklung bereitzustellen (vgl. textliche Festsetzung Nummer 7.4):  

„Die nicht überbauten und nicht für Erschließungswege, Terrassen oder Kinderspielflächen 
beanspruchten Flächen von Tiefgaragen sind mit mindestens 50 cm starken durchwurzelba-
ren Substrataufbau zu versehen und dauerhaft zu begrünen. Im Bereich von Baumpflanzun-
gen muss die Schichtstärke des durchwurzelbaren Substrataufbaus im Pflanzbereich min-
destens 100 cm betragen.“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Begrünung der Lärmschutzwand 

Die zum Schutz vor Gewerbelärmemissionen erforderliche Lärmschutzwand entlang der 
südlichen Plangebietsgrenze soll eine Begrünung mit Schling- und Kletterpflanzen erhalten. 
Mit der Begrünung wird eine Ergänzung und Anreicherung der Biotopstrukturen insbesonde-
re für Insekten und die Verbesserung des örtlichen Klimas verfolgt. Eine Begrünung dient 
außerdem der gestalterischen Aufwertung und Einbindung der 5 m hohen Wand in das Um-
feld. Der festgesetzte Pflanzabstand stellt bereits nach kurzer Zeit die Entwicklung ökolo-
gisch und gestalterisch wirksamer Grünstrukturen sicher (vgl. textliche Festsetzung Nummer 
7.5): 

„Die Lärmschutzwand an der südlichen Plangebietsgrenze ist mit Schling- und Kletterpflan-
zen gem. Pflanzliste B zu begrünen. Je laufende Meter ist mindestens eine Pflanze zu ver-
wenden.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

4.5.2 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- 
und Landschaft 

Luft- und wasserdurchlässiger Aufbau von Wegen und offenen Stellplätzen 

Zum Nachweis der notwendigen Stellplätze werden großflächige offene Stellplatzanlagen 
vorgesehen. Um Teilfunktionen des Bodens in diesen Bereichen aufrecht zu erhalten bzw. 
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wiederherzustellen und den Oberflächenwasserabfluss zu mindern sowie die Grundwasser-
neubildung zu fördern sollen offene Stellplatzanlagen in wasser- und luftdurchlässiger Bau-
weise hergestellt werden. Als Material ist hierbei z.B. offenporiges Pflaster oder Pflaster mit 
hohem Fugenanteil sowie wassergebundene Wegedecken denkbar (vgl. textliche Festset-
zung Nummer 8.1):  

„Offene Stellplatzanlagen sind in luft- und wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen. Die 
Wasserdurchlässigkeit des Bodens wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
Fugenverguss oder Asphaltierung sind unzulässig.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Sicherung des Grundwasserstands  

Zur Vermeidung dauerhafter Veränderungen des oberflächennahen, pflanzenverfügbaren 
Grundwasserstands einschließlich des Stauwassers durch bauliche und technische Maß-
nahmen, die z.B. zur Entwässerung oder zum Anstau von Grundwasser führen, wird folgen-
de Festsetzung getroffen (vgl. textliche Festsetzung Nummer 8.2): 

„Drainagen oder sonstige bauliche oder technische Maßnahmen, die zu einer dauer-
haften Absenkung des vegetationsverfügbaren Grundwassers beziehungsweise von 
Stauwasser führen, sind unzulässig.“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die Festsetzung dient der Sicherstellung der Standortbedingungen für die örtliche Vegetation 
und Tierwelt, insbesondere für den vorhandenen und zu erhaltenden Baumbestand auch auf 
den benachbarten Grundstücken.  

Auch die Festsetzungen zur Dachbegrünung sowie zur Begrünung von Tiefgaragen wirken 
durch einen verzögerten Abfluss des Niederschlagswassers positiv auf den Grundwasser-
schutz aus (vgl. Kapitel 4.4.1).  

4.5.3 Artenschutzrechtliche Prüfung  

Im Zuge einer Faunistischen Potenzialeinschätzung und Artenschutzuntersuchung wurde 
das Plangebiet als Lebensraum auf das mögliche Vorkommen geschützter Tierarten und 
seiner Bedeutung in einem gesonderten Fachbeitrag untersucht und bewertet. Das Plange-
biet wurde hierbei im Hinblick auf das Vorkommen und eine mögliche Betroffenheit der Ar-
tengruppe der Fledermäuse sowie von Arten des Anhangs IV der FHH-Richtlinie und alle 
europäisch geschützten Vogelarten untersucht. Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-
Richtlinie (Haselmaus, Nachtkerzenschwärmer, Eremiten, Amphibien) sind sämtlich Biotop-
spezialisten, die im Plangebiet aufgrund des Fehlens der für sie notwendigen Biotopstruktu-
ren nicht vorkommen können. Ebenso können die in Schleswig-Holstein vorkommenden sehr 
seltenen Pflanzenarten wegen ihrer speziellen Standortansprüche, die hier nicht vorliegen, 
ausgeschlossen werden. 

Im Ergebnis der Potenzialanalyse mit einer Begehung am 12.05.2022 ist von einem potenti-
ellen Vorkommen verschiedener Brutvogelarten und weiteren Vogelarten, die das Untersu-
chungsgebiet regelmäßig zu Nahrungssuche nutzten auszugehen. Die im Untersuchungsge-
biet potenziell vorkommenden Brutvogelarten erfahren keine Beschädigung ihrer Fortpflan-
zungsstätte im Sinne des § 44 BNatSchG durch das Vorhaben. Die ökologischen Funktionen 
im Sinne des § 44 (5) Satz 2 BNatSchG bleiben erhalten, da die Arten ausweichen können, 
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so dass deren Fortpflanzungsstätten nicht beschädigt werden. Die allgemein gültige Rege-
lung gem. § 39 BNatschG keine Rodungen von Gehölzen in der Brutzeit vom 01. März bis 
30. September durchzuführen ist zu beachten.  

Im Rahmen der Begehung wurde zudem nach Lebensraumstrukturen für Fledermäuse ge-
sucht, um daraus eine Bewertung der Lebensraumeigenschaften des Untersuchungsgebie-
tes für Fledermäuse abzuleiten. Von dem Gebäudebestand im Plangebiet weist nur das Bü-
rogebäude Heinrich-Schröder-Straße 6 im Norden ein mittleres Potential für Fledermaus-
Sommerquartiere auf. Zum Schutz potenziell vorkommender Individuen in diesem Gebäude 
wurde beim Abbruch des Gebäudes Voraussetzungen durch textliche Festsetzung geregelt 
(vgl. textliche Festsetzung Nr. 9.1): 

„Aus Gründen des Artenschutzes für die Gruppe der Fledermäuse ist ein Abbruch des Ge-
bäudes (a) auf den Zeitraum 1.12.- 28./29.2. begrenzt. Ein Abbruch außerhalb dieser Zeit ist 
nur nach vorheriger artenschutzfachlicher Besatzkontrolle mit negativem Befund möglich.“ 

Der Baumbestand wurde auf potentiell Fledermaushöhlen überprüft. Im östlichen Bereich 
steht eine große Blutbuche, die in größerer Höhe Astausbrüche aufweist, in denen für Fle-
dermausquartiere geeignete Höhlen nicht ausgeschlossen werden können. Dort wurde ein 
mittleres Potential für Sommerquartiere angenommen. Dieser Baum wird zum Erhalt festge-
setzt.  
Am nordöstlichen Rand zur Heinrich-Schröder-Straße weisen eine Eiche und ein Ahorn im 
oberen Kronenbereich Astabbrüche auf, die jedoch so klein sind, dass hier nur kleine Ni-
schen und Spalten als gelegentliches Tagesversteck anzunehmen sind. Diese wurden als 
geringes Potential für Tagesverstecke bewertet. Die Bäume wurden im Rahmen der Vorbe-
reitung des Plangebiets für die Bautätigkeiten innerhalb des unkritischen Zeitraums 1.12. – 
28./29.2. gerodet.  

Durch den Abbruch des potentiellen Quartiergebäudes kommt es zum Verlust potentieller 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen. Gleiches gilt für die Rodung der poten-
tiellen Quartiersbäume. Mit der Bereitstellung von künstlichen Fledermauskästen vor Ab-
bruch bzw. Rodung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme ist daher sicherzustellen, dass 
die ökologischen Funktionen der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten weiterhin be-
stehen bleiben (vgl. textliche Festsetzung Nr. 9.2): 

„Zum Ausgleich von potenziellen Quartiersverlusten für Fledermäuse in Gebäuden ist an 
geeignetem Baumbestand oder einem neuen Gebäude im allgemeinen Wohngebiet ein Fle-
dermausganzjahresquartier für Abendsegler anzubringen und auf Dauer zu erhalten. Zum 
Ausgleich potenzieller Quartiersverluste für Fledermäuse in Bäumen sind je gerodetem 
Baum drei Fledermausersatzquartiere (Fledermaushöhle) an geeignetem Baumbestand im 
urbanen Gebiet anzubringen und auf Dauer zu erhalten.“  

Lichtimmissionen beeinträchtigen regelmäßig Ökosysteme, indem sie nachtaktive Insekten, 
Vögel oder Fledermäuse in ihrer Orientierung stören und damit Nahrungssuche und Paa-
rungsverhalten beeinträchtigen. Um diese störende Wirkung zu minimieren, werden Rege-
lungen zu Lichtspektrum und Beschaffenheit von Leuchtmitteln im Plangebiet getroffen (vgl. 
textliche Festsetzung Nr. 9.3): 

„Zur nächtlichen Außenbeleuchtung sind ausschließlich LED-Leuchtmittel mit warmweißem 
Licht (2000-3000 Kelvin) mit einem Licht-Emissionsspektrum im Wellenlängenbereich um 
580 mm zu verwenden. Die Lichtquellen sind geschlossen auszuführen. Die Ausrichtung des 
Lichts ist nach unten zu orientieren und nach oben sowie zu den angrenzenden Gehölzstruk-
turen abzuschirmen. Die Lichtquellen sind zeitlich und in ihrer Anzahl auf das für die Belich-
tung notwendige Mindestmaß zu beschränken.“ 
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Unüberwindliche Hindernisse zur Verwirklichung des Vorhabens treten durch die Vorgaben 
des speziellen Artenschutzrechtes im Ergebnis der Untersuchung nicht auf.  

4.6 Altlasten und Bodenschutz  

Altlasten und Bodenschutz 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um den Betriebsstandort des ehemaligen Uetersener 
Eisenwerks. Die derzeitig ansässige Maschinenbauunternehmen verfügt zudem über eine 
eigene Lackiererei. Aufgrund nicht auszuschließender Bodenverunreinigungen wurde das 
Plangebiet bereits frühzeitig orientierend untersucht. Ein Ergebnisbericht zur orientierenden 
Untersuchung für die Flächen des Plangebiets liegt mit Stand vom 28.02.2019 vor. Zusätz-
lich liegt vom 01.04.2019 eine Stellungnahme von der Unteren Bodenschutzbehörde des 
Kreises Pinneberg als Bodenschutzrechtliche Bewertung zum Ergebnis dieser Untersuchung 
vor.  

Die Untersuchung bietet Aussagen über die aktuellen Schadstoffgehalte in verschiedenen 
Bodenhorizonten in Hinblick auf die gemäß Bodenschutz- und Altlasten Verordnung 
(BBodSchV) zu betrachtenden Wirkungspfade Boden-Mensch und Boden-Grundwasser.  

Weiterhin wurde der bestehende Altlastenverdacht für den Bereich der auf dem Grundstück 
existierenden Lackiererei abgeklärt. Der Altlastverdacht konnte durch die orientierende Un-
tersuchung hinreichend entkräftet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen für die 
Grundstücke keine konkreten Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast vor. Die Gefähr-
dungsabschätzung konnte abgeschlossen werden.  

Der Verdacht konnte für die Wirkungspfade Boden-Grundwasser und Boden-Bodenluft voll-
ständig ausgeräumt werden. 

Für den Wirkungspfad Boden-Mensch konnte der Verdacht mit Ausnahme einer Teilfläche 
ausgeräumt werden. Auf der betroffenen Teilfläche „TF II“ (Uet II) auf dem Standort AS-UET-
HeSch-6 wurde eine deutliche Prüfwertüberschreitung für den Parameter Benzo(a)Pyren, bei 
einem Messwert von 43 mg/kg festgestellt. Diese liegt im südwestlichen Bereich des Plan-
gebiets und stellt sich derzeit als eine zu etwa 2/3 versiegelte Freifläche dar, die vollständig 
innerhalb der derzeitigen, betrieblichen Umzäunung liegt. Eine Gefahr für den Menschen 
durch direkten Kontakt ist im betrieblichen Ablauf jedoch nicht anzunehmen. Im aktuellen 
Zustand als Gewerbe besteht für die Teilflächen folglich kein bodenschutzrechtlicher Hand-
lungsbedarf. 

Bei zwei weiteren Teilflächen „TF VI“ (UetVI) und „TF VII“ (UetVII) überschreiten die ermittel-
ten Benzo(a)Pyren-Gehalte die Prüfwerte für eine Wohn- bzw. Spielplatznutzung.  

Im Fall der vorgesehenen Umnutzung zu einem überwiegend wohnbaulich genutzten Quar-
tier sind für diese drei Teilflächen im Ergebnis der Untersuchung und der Stellungnahme der 
Unteren Bodenschutzbehörde folgende Maßnahmen und Hinweise zu beachten:  

• Von den Freiflächen „TF II“ (Uet II), „TF VI“ (UetVI) und „TF VII“ (UetVII) sind die Bö-
den im Horizont 0,0-0,3 m zu entfernen. 

• Von den Freiflächen „TF II“ (Uet II), „TF VI“ (UetVI) und „TF VII“ (UetVII) sind die Bö-
den im Horizont 0,3-1,0 m zu entfernen oder gegen einen direkten Zugriff zu sichern.  

• Von der Freifläche „TF VII“ (UetVII) sind die Böden im Horizont >1,0 m zu entfernen 
oder gegen einen direkten Zugriff zu sichern.  
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Abb. 4: Lage- und Bezeichnung der Freiflächen (Anlage 2c aus dem Gutachten von BRUG vom 28.02.2019) 

 
Des Weiteren wurde eine erste Beurteilung der Schadstoffgehalte im Hinblick auf das Abfall-
recht mit Einstufung in die LAGA-Zuordnungsklassen und eine Massenabschätzung der zu 
entsorgenden kontaminierten Böden vorgenommen. Angaben zur regelwerkskonformen 
Durchführung und Dokumentation der Bodensanierungsmaßnahmen, insbesondere auch zur 
zeitlichen Abfolge und Überwachung der einzelnen Maßnahmen werden im städtebaulichen 
Vertrag gesichert. Ein Hinweis auf die Erforderlichkeit von Bodensanierungsmaßnahmen 
wurde in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Die Arbeiten sind in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden durchzuführen und 
die Ergebnisse zu dokumentieren. 

4.7 Kulturdenkmäler 
Zu Kulturdenkmälern wird auf § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG) verwiesen: Wer Kultur-
denkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde 
der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Ei-
gentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder 
des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der 
Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder 
eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kultur-
denkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebli-
che Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale 
sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbun-
gen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 
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4.8 Berücksichtigung von Klimaschutzbelangen 

Das Plangebiet befindet sich in zentrumsnaher, integrierter Lage und die Planung stellt als 
Konversion gewerblich genutzter Flächen eine Maßnahme der Innenentwicklung dar. Durch 
die integrierte Lage und die gute Anbindung an den ÖPNV können Verkehre auf ein geringes 
Maß beschränkt werden. Mit der Planung wird eine Umnutzung von bereits zu großen Teilen 
versiegelten und bebauten Gewerbeflächen zugunsten der Schaffung von Wohnungsbau 
und ergänzenden Nutzungen verfolgt. Eine Flächenneuinanspruchnahme wird damit vermie-
den.  

Mit grünordnerischen Festsetzungen wird ein wirksamer Grünanteil im Quartier sichergestellt 
und die durch die Bebauung eingeschränkten Bodenfunktionen kompensiert. Die Begrü-
nungsmaßnahmen wirken sich positiv auf das örtliche Klima aus und dienen der Vermeidung 
von Aufheizungseffekten. 

4.9 Auswirkungen auf die Belange von Kindern und Jugendlichen 

Die nach § 8 Abs. 2 Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 6. De-
zember 2021 notwendigen Spielflächen werden im Zuge der weiteren Vorhabenplanung 
geplant und realisiert. 

5. Maßnahmen zur Umsetzung des Bebauungsplans 

Für die Umsetzung des Bebauungsplans sind keine bodenordnenden Maßnahmen nach dem 
Baugesetzbuch erforderlich. 

6. Ausgaben (Kosten und Finanzierung)  

Der Stadt Uetersen entstehen durch die Planung keine Kosten.  

7. Flächenbilanz 

Bebauungsplangebiet   ca. 26.341m² 

   davon: 

    Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO ca. 4.272 m² 

    Urbanes Gebiet gem. § 6a BauNVO ca. 22.069 m² 

 

Anlage 1:  Pflanzlisten zu den textlichen Festsetzungen Nr. 7.1 und 7.5 

Pflanzliste A:  

Artenauswahl Laubbäume: 
Acer platanoides  Spitzahorn  
Acer pseudoplatanus  Bergahorn  
Acer campestre ***  Feldahorn  
Betula pendula  Sandbirke 

Carpinus betulus Hainbuche 
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Crataegus monogyna *** Eingriffliger Weißdorn 

Fagus sylvatica Rotbuche 

Fraxinus excelsior Esche 

Ilex aquifolia *** Stechpalme 

Malus sylvestris *** Holzapfel 
Prunus padus *** Trauben-Kirsche 
Populus tremula Espe 
Pyrus pyraster *** Wildbirne 
Quercus petraea Trauben-Eiche 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Sorbus aucuparia *** Vogelbeere 
Taxus baccata *** Eibe 
Tilia cordata Winter-Linde  

*** kleinkronige Baumarten 
 

Pflanzliste B  

Artenauswahl Schling- und Kletterpflanzen:  
Clematis vitalba  Waldrebe  
Hedera helix  Efeu  
Lonicera periclymenum  Wald-Geißblatt  
Lonicera caprifolium  Jelängerjelieber 

 

Pflanzliste ohne Festsetzungsbezug:  

Artenauswahl Sträucher und Hecken: 
Cornus mas  Kornelkirsche  
Cornus sanguinea Roter Hartriegel  
Corylus avellana Haselnuss 
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Frangula alnus Faulbaum 

Ilex aquifolium Stechpalme 

Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rhamnus catharticus Kreuzdorn 

Rosa canina Hunds-Rose 
Rubus spec. Brombeere 
Salix caprea Salweide 
Sambucus nigra Holunder 
Viburnum opulus Schneeball 
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Uetersen, den 17.02.2023 

 

Stadt Uetersen 

Der Bürgermeister 

Amt III Planen und Bauen  

Wassermühlenstraße 7  

25436 Uetersen  

 

in Zusammenarbeit mit den Planungsbüros 

claussen-seggelke stadtplaner 

Lippeltstraße 1 

20097 Hamburg 

und 

Landschaftsplanung Matzen 

Kirchenstraße 20 

22869 Schenefeld 


